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Beiträge nach dem
Äquivalenzprinzip

Maßgeblich für die Berech-
nung der Beiträge in der PKV
ist das Äquivalenzprinzip. Da-
nach besteht eine enge Bezie-
hung zwischen der Beitrags-
höhe und dem Versicherungs-
schutz. Je umfassender der
Versicherungsschutz, je höher
also die voraussichtlich in An-
spruch genommenen Versi-
cherungsleistungen sind, de-
sto höher sind auch die Beiträ-
ge in der privaten Krankenver-
sicherung (PKV). Anders in der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). Ein Verhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenlei-
stung gibt es hier grundsätz-
lich nicht. Die Beiträge werden
nach dem Einkommen be-
rechnet; eine Beziehung zum
Umfang des Versicherungs-
schutzes besteht nicht.

Konkret macht sich die An-
wendung des Äquivalenzprin-
zips in der Beitragskalkulation
der PKV in vier Faktoren be-
merkbar:

• Die Beitragshöhe hängt
vom Umfang der versicher-
ten Leistungen ab. So ist
z.B. ein Versicherungs-
schutz, der im Kranken-
haus auch die Unterbrin-
gung im Einbettzimmer um-

fasst, teurer als ein Versi-
cherungsschutz, der nur die
Unterbringung im Mehrbett-
zimmer einschließt.

• Die Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen
steigt mit dem Lebensalter.
Deshalb hängen die Beiträ-
ge in der PKV auch vom Le-
bensalter bei Versicherungs-
beginn ab. Je früher sich je-
mand für einen Versiche-
rungsschutz in der PKV ent-
scheidet, desto niedriger
sind die Beiträge.

• Ein weiterer Aspekt ist der
Gesundheitszustand zu Be-
ginn der Versicherung. Be-
reits vorhandene Erkrankun-
gen sind, versicherungs-
technisch gesprochen, zu-
sätzliche Gesundheitsrisi-
ken, die nach dem Äquiva-
lenzprinzip oft nur dann
versichert werden können,
wenn für das zusätzliche Ri-
siko auch zusätzliche Beiträ-
ge (Risikozuschläge) bezahlt
werden.

• Die Tarife werden für Män-
ner und Frauen jeweils un-
terschiedlich kalkuliert.

Wichtig ist: Es kommt immer
auf die Verhältnisse zu Beginn
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eines Versicherungsvertrages
an. Dies ist Grundlage für die
Beitragsberechnung. Treten zu
einem späteren Zeitpunkt
neue risikorelevante Tatbe-
stände auf – insbesondere
durch Verschlechterung des
Gesundheitszustandes –, dann
hat das keine Auswirkungen
auf die Beiträge. Spätere Risi-
kozuschläge sind also nicht
möglich. Wird allerdings der
Versicherungsumfang nach-
träglich erweitert, indem sich
der Versicherte für einen ande-
ren Tarif entscheidet, dann er-
folgt für den erweiterten Versi-
cherungsschutz erneut eine
Risikobeurteilung. Für einen
zusätzlichen Versicherungs-
schutz wird auch ein risikoge-
rechter Mehrbeitrag berech-
net.

Junge bilden Vorsorge 
fürs Alter

Mit dem Alter steigt die Inan-
spruchnahme von Gesund-
heitsleistungen. 80jährige Män-
ner benötigen z.B. etwa acht-
mal so hohe Aufwendungen für
Arzneimittel wie 41jährige. Die
Inanspruchnahme von Kranken-
hausleistungen steigt zwischen
dem 30sten und dem 80sten
Lebensjahr um den Faktor 10
bis 12. Diese Beispiele lassen
sich fortsetzen.

In der PKV treffen die Jungen
deshalb rechtzeitig Vorsorge
für die mit dem Alter steigen-
den Gesundheitskosten. In der
Beitragsberechnung wird be-
reits einkalkuliert, dass mit
dem Alter auch die Inan-
spruchnahme von Gesund-
heitsleistungen zunimmt. In
der PKV wird hierfür eine Alte-
rungsrückstellung gebildet (sie-
he hierzu Grafik 1).

Für die nächsten Jahrzehnte
wird es tiefgreifende Verände-
rungen der Bevölkerungsstruk-
tur geben. Der Anteil alter
Menschen an der Bevölkerung
wird stark zunehmen, gleich-
zeitig sinkt der Anteil junger
Menschen. 

Dazu einige Zahlen:

• Heute ist jeder fünfte Bür-
ger älter als 60 Jahre, 2030
wird das für jeden dritten
Bürger gelten.

• Die Zahl der über 85jährigen
wird um 90 Prozent bis
2030 zunehmen.

Damit steigt natürlich auch die
Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen verbun-
den mit entsprechend höhe-
ren Kosten. Die Folgen für die



5

Krankenversicherung hängen
vom Finanzierungsverfahren
ab. Es gibt das Umlageverfah-
ren und das Anwartschafts-
deckungsverfahren. Nach deut-
schem Recht muss die PKV in
der Vollversicherung nach dem
Anwartschaftsdeckungsverfah-

ren arbeiten. Damit wird be-
reits heute eine systematische
Vorsorge für das Alter gebil-
det.

Die folgende Grafik 2 verdeut-
licht die Beitragsberechnung
in der PKV. Die schwarze Linie

Grafik 1: Entwicklung der Alterungsrückstellung in Mrd. DM
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gibt die mit dem Alter steigen-
den Gesundheitskosten wie-
der. Die blaue Linie zeigt, wie
der Beitrag in der PKV kalku-
liert wird. Dabei handelt es
sich um ein sehr vereinfachtes
Modell, das von konstanten
Preisen für Gesundheitslei-
stungen ausgeht, an dem aber
die Grundzüge der Beitragskal-
kulation in der PKV deutlich
werden. Am Anfang liegt der
Beitrag über der tatsächlichen
Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen. Aus der
Differenz wird die Alterungs-
rückstellung gebildet. In späte-
ren Lebensjahren übersteigt
die Inanspruchnahme von Ge-

sundheitsleistungen den Bei-
trag. Die Differenz wird dann
durch Entnahmen aus der Al-
terungsrückstellung finanziert.

Der Beitrag in der PKV wird
über die gesamte Versiche-
rungsdauer so kalkuliert, dass er

• in jungen Jahren oberhalb
der tatsächlich in Anspruch
genommenen Gesundheits-
leistungen und

• in späteren Jahren un-
terhalb dieser Leistungen
liegt.

Die Differenz zwischen dem
tatsächlichen Beitrag und den

Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen

Beitragskalkulation 
in der PKV

DM

Lebensalter

Grafik 2: Beitragskalkulation im Vergleich zur Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen
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rechnerischen Kosten für Ge-
sundheitsleistungen in jungen
Versicherungsjahren wird in
der Alterungsrückstellung ver-
zinslich angelegt. Wenn in spä-
teren Lebensjahren die rech-
nerischen Kosten für Gesund-
heitsleistungen über dem Bei-
trag liegen, dann wird die Dif-
ferenz aus der Entnahme für
Alterungsrückstellungen finan-
ziert.
Versicherungsmathematisch
wird von einer bestimmten
Risikogruppe ausgegangen.
Maßgeblich sind beispielswei-
se alle Männer eines bestimm-
ten Tarifs mit einem bestimm-
ten Eintrittsalter. Die in der
Grafik 2 abgebildete Kurve für
die mit dem Alter ansteigende
Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsleistungen basiert
auf vorliegenden statistischen
Materialien über die für eine
solche Risikogruppe üblicher-
weise zu erwartende Entwick-
lung der Inanspruchnahme.

Die in der Grafik 2 gezeichnete
Linie für den Beitrag entspricht
deshalb einem ganz bestimm-
ten Eintrittsalter. Je später 
das Eintrittsalter, desto höher
muss der Beitrag sein, um
ausreichende Zuführungen zu
den Alterungsrückstellungen
zu ermöglichen.

Verzinsung von Alterungsrück-
stellungen

Der Zinssatz zur Berechnung
von Alterungsrückstellungen
beträgt entsprechend gesetzli-
cher Vorgaben 3,5 Prozent.
Dies ist ein Zinssatz, der von
einer vorsichtigen Kalkulation
der Zinsentwicklung ausgeht.
Nach den allgemeinen, auch
im Handels- und Steuerrecht
üblichen Bewertungsgrundsät-
zen muss eine Bewertung
künftiger Verbindlichkeiten im-
mer nach dem Vorsichtsprin-
zip erfolgen. Eine Verzinsung 
von 3,5 Prozent ist auch bei
schlechter konjunktureller Ent-
wicklung erzielbar. Würde man
eine höhere Verzinsung zu-
grunde legen, würde man das
Risiko eingehen, dass in Zei-
ten schlechter konjunktureller
Lage der Marktzins unter dem
kalkulierten Zins liegen würde.
Folglich könnte dann die Alte-
rungsrückstellung nicht in der
vorgesehenen Höhe aufge-
baut werden.

Theoretisch denkbar wäre es
auch, einen niedrigeren Zins-
satz als 3,5 Prozent für die Be-
rechnung der Alterungsrück-
stellung zugrunde zu legen. Al-
lerdings wäre dies selbst unter
der Annahme einer pessimisti-
schen Entwicklung des allge-
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meinen Marktzinssatzes kaum
zu rechtfertigen. Im übrigen
gilt: Je niedriger der rechne-
risch zugrundegelegte Zins-
satz, desto weniger kommen
der Alterungsrückstellung Zins-
erträge zugute, desto höher
müssen dann die Zuführungen
zu Alterungsrückstellungen
aus den Beiträgen sein. Ver-
einfacht gesagt gilt also: je
niedriger der rechnerische
Zinssatz, desto höher der er-
forderliche Beitrag.

Wenn der Marktzins über 3,5
Prozent liegt, dann entstehen
Zinserträge, die versicherungs-
mathematisch als „Überzin-
sen“ bezeichnet werden. Die-
se Überzinsen werden insbe-
sondere für zusätzliche Bei-
tragsentlastungen im Alter
oder für Beitragsrückstellun-
gen verwendet. § 12 a Abs. 
1 bis 3 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) regelt die
Verwendung sowie die Auftei-
lung der Überzinsen. 90 Pro-
zent dieser Überzinsen müs-
sen den Versicherten für eine
Beitragsentlastung im Alter zu-
gute kommen. Dabei werden
50 Prozent allen Versicherten
gutgeschrieben, die weiteren
50 Prozent sind direkt für die
über 65jährigen bestimmt. Die-
se Beiträge werden innerhalb

von drei Jahren zur Prämiener-
mäßigung bzw. zur Vermei-
dung oder Begrenzung von
Prämienerhöhungen verwen-
det.

Seit dem 1. 1. 2000 müssen
Neuversicherte einen zusätzli-
chen Zuschlag von 10 Prozent
auf ihren Beitrag bezahlen. Die-
ser Zuschlag wird in der Regel
ab dem 21sten Lebensjahr und
bis zum 60sten Lebensjahr be-
rechnet. Diese Mittel werden
verzinslich angelegt und – ohne
Abzug etwaiger Kosten – dafür
verwendet, um Beitragser-
höhungen ab dem 65sten Le-
bensalter aufzufangen. Damit
kann der Betrag konstant ge-
halten werden, und selbst
dann, wenn die Kosten im Ge-
sundheitswesen weiter stei-
gen. Natürlich ist das Ausmaß
der finanzierenden Beitragssta-
bilität individuell unterschied-
lich. Personen, die früh zur PKV
kommen, also bspw. bereits
mit 30 Jahren, bilden aus dem
Zuschlag mehr Mittel zur Finan-
zierung der Beitragsentlastung
im Alter als Personen, die
bspw. erst mit 50 zur PKV kom-
men. Die derzeitigen Progno-
sen sagen für einen 30jährigen
voraus, dass der Beitrag ab 60
Jahren bis zum 80sten Lebens-
jahr selbst dann konstant
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bleibt, wenn die Gesundheits-
kosten so steigen wie in der
Vergangenheit. Ab dem 80sten
Lebensjahr kann es dann sogar
zu einer Beitragssenkung kom-
men, wenn noch Mittel aus
dem Zuschlag vorhanden sind.
Eine frühere Beitragssenkung
ist vom Gesetzgeber leider
nicht erlaubt.

Auch die bereits vor dem 1. 1.
2000 in der PKV Versicherten
können an dem Beitragszu-
schlag teilnehmen. Für sie wird
der Zuschlag beginnend mit
dem Jahr 2001 mit 2 Prozent
eingeführt und dann in den
nächsten 4 Jahren um jeweils
weitere 2 Prozent erhöht. Be-
standsversicherte haben aller-
dings ein Widerspruchsrecht
bei Einführung des Zuschlags.

Warum 
Beitragserhöhungen?

Die Kalkulationsgrundlagen zur
Beitragsberechnung entstam-
men heute vorliegenden Stati-
stiken über die Gesundheits-
kosten und über die mit dem 
Alter steigende Inanspruchnah-
me von Gesundheitsleistun-
gen. Nun treten im Laufe der
Jahre häufig Entwicklungen
ein, deren quantitative Auswir-
kungen aus der Vergangenheit

heraus statistisch nicht erfass-
bar sind. Der medizinische
Fortschritt hat es möglich ge-
macht, dass viele Krankheiten
heute erkannt und behandelt
werden können, bei denen
dies früher nicht möglich war.
Viele Operationen bei älteren
Menschen sind z.B. erst durch
Erkenntnisse in der Anästhesie
in den letzten 20 Jahren mög-
lich geworden. Eine Herzope-
ration bei 80jährigen war früher
undenkbar, heute ist sie fast
zur Selbstverständlichkeit ge-
worden. Neue Behandlungs-
methoden kommen hinzu.
Auch die Lebenserwartung der
Bevölkerung steigt, so dass
heute die Alterungsrückstel-
lung für höhere Behandlungs-
kosten im Alter für einen länge-
ren Zeitraum gebildet werden
muss. Hinzu kommen vor al-
lem Preisänderungen bei Ge-
sundheitsleistungen. Die Pfle-
gesätze in den Krankenhäu-
sern werden bspw. ebenso
wie die Arzneimittel teurer.
Dies alles bewirkt, dass die bei
der ursprünglichen Beitragskal-
kulation zugrundegelegten sta-
tistischen Daten im Zeitablauf
immer wieder aktualisiert wer-
den müssen. Dies macht Bei-
tragsanpassungen erforderlich.
Höhere Beiträge repräsentie-
ren den Umstand, dass der
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Versicherungsschutz auch die
im Zeitablauf höheren Leistun-
gen, z.B. die aufgund des me-
dizinischen Fortschritts neu
hinzugekommenen Behand-
lungsmethoden, umfasst.

Versicherungsmathematisch 
entspricht dies der Ausweitung
des Versicherungsschutzes.
Verbesserte und teurere Lei-
stungen, die früher noch nicht
existierten, folglich auch noch
nicht im Versicherungsschutz
enthalten waren, sind jetzt zu-
sätzlich aufgenommen wor-
den. Jeder private Krankenver-
sicherungsschutz nimmt auto-
matisch an diesen Verbes-
serungen des Versicherungs-
schutzes teil. Das führt
zwangsläufig zu Auswirkungen
auf der Beitragsseite.

Beitragsanpassungsklausel

Da neue Entwicklungen aus
der Vergangenheit heraus nicht
immer statistisch berücksich-
tigt werden können, müssen
Beiträge regelmäßig überprüft
und bei Bedarf angepasst wer-
den. Aufgrund der sog. Bei-
tragsanpassungsklausel darf
eine Prämienänderung gemäß
§ 12 b VAG nur dann vorge-
nommen werden, nachdem
ein unabhängiger Treuhänder

der Prämienänderung zuge-
stimmt hat. Zum Treuhänder
darf nur derjenige bestellt wer-
den, der fachlich geeignet, zu-
verlässig und vor allem vom
jeweiligen Versicherungsunter-
nehmen unabhängig ist. Er
muss über ausreichende
Kenntnisse auf dem Gebiet der
Prämienkalkulation in der Kran-
kenversicherung verfügen.

Der Treuhänder muss überprü-
fen, ob die Prämienänderung
mit den dafür bestehenden
Vorschriften im Einklang steht.
Dazu sind ihm sämtliche für die
Prüfung der Prämienänderung
erforderlichen technischen Be-
rechnungsgrundlagen sowie
die hierfür notwendigen Nach-
weise und Daten vorzulegen.
In den technischen Grundlagen
sind die Grundsätze für die Be-
rechnung der Prämien und Al-
terungsrückstellungen sowie
die verwendeten Rechnungs-
grundlagen und mathemati-
schen Formeln vollständig an-
zugeben.

Einige sinnvolle Maßnahmen
gegen steigende Beiträge 
im Alter

Werden Beitragsanpassungen
unentbehrlich, so sind ältere
Versicherte davon oft beson-
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ders betroffen. Dies liegt vor
allem daran, dass die Er-
höhung der Krankheitskosten
ein „Auffüllen“ der Alterungs-
rückstellung für die Zukunft
notwendig macht. Je älter der
Versicherte ist, desto kürzere
Zeit verbleibt für dieses Auffül-
len, so dass der dafür erforder-
liche zusätzliche Beitrag ent-
sprechend höher ausfallen
muss. Ebenso muss die Alte-
rungsrückstellung aufgrund
der gestiegenen Lebenserwar-
tung zusätzlich erhöht werden.
Denn: Die Alterungsrückstel-
lung dient als eine Art Reser-
ve, die in jungen Jahren aufge-
baut wird, um im Alter den
laufenden – gestiegenen –
Leistungsbedarf zu decken.
Eine gestiegene Lebenser-
wartung verursacht höhere
Kosten, die durch höhere Alte-
rungsrückstellungen aufgefan-
gen werden müssen.

Der seit 1. Januar 2000 einge-
führte gesetzliche Beitragszu-
schlag von 10 Prozent wird je-
doch zu einer nachhaltigen
Stabilisierung der Beiträge im
Alter beitragen. Bei hinrei-
chend langer Versicherungs-
zeit kann ab dem 65sten Le-
bensalter sogar mit absolut
konstanten Beiträgen gerech-
net werden, und zwar selbst

dann, wenn die Gesundheits-
kosten weiter so wie im
Durchschnitt der letzten Jahre
steigen. Außerdem hat die
PKV seit 1995 in erheblich er-
weitertem Umfang Mittel für
Beitragsentlastungen im Alter
verwendet. 

Die PKV-Versicherten haben
beispielsweise ein sog. „Um-
stufungsrecht“, d. h. sie kön-
nen von einem Tarif zu einem
anderen, günstigeren Tarif
wechseln. Ebenso sind die 
Erhöhung des vereinbarten
Selbstbehalts oder auch die
Absenkung des Versiche-
rungsschutzes im Kranken-
haus vom Einbett- auf das
Zweibettzimmer interessante
Alternativen, um die Beiträge
kurzfristig und spürbar zu sen-
ken. Diese Möglichkeiten soll-
ten individuell durchdacht und
mit dem jeweiligen PKV-Unter-
nehmen in einem persönli-
chen Gespräch geklärt wer-
den.

Eine weitere Möglichkeit der
noch darüber hinausgehenden
Vorsorge im Alter stellen die
sog. Beitragsentlastungspro-
gramme in der Vollversiche-
rung dar. Im Prinzip geht es
darum, sogar eine garantierte
Prämienabsenkung im Ren-
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tenalter vorzunehmen, die aus
einem höheren Beitrag in jun-
gen Jahren finanziert wird. Im
Rahmen eines Beitragsentla-
stungsprogramms zahlt der
PKV-Versicherte in jungen Jah-
ren eine zusätzliche Beitrags-
leistung. Diese wird für eine
Beitragsreduzierung im Alter
eingesetzt. Die Beitragsentla-
stungsprogramme sind als in-
tegrierter Bestandteil der Kran-
kenvollversicherung ebenfalls
durch den Arbeitgeber zu-
schussfähig.

Je früher ein Versicherter sich
für ein Beitragsentlastungs-
programm entscheidet, desto
niedriger kann der von ihm zu
zahlende Beitrag sein. 

So erhöht sich der Beitrag
durch eine integrierte Beitrags-
komponente z.B. um rd. 10
Prozent. Damit wird dann in
Abhängigkeit vom jeweiligen
Tarif, Eintrittsalter und Ge-
schlecht eine Beitragsermä-
ßigung ab dem 65sten Le-
bensjahr erreicht, die insge-
samt zu einer deutlich günsti-
geren Beitragsentwicklung im
Alter führt.

Für weitere Fragen

stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich jederzeit zur Verfü-
gung. Sollten Sie Fragen zu
einzelnen Tarifen haben, so
wenden Sie sich bitte an das
jeweilige PKV-Unternehmen.
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